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Die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Die landwirtschaftliche Unfallversicherung ist ein Zweig 
der deutschen gesetzlichen Sozialversicherung. Träger 
der landwirtschaftlichen Unfallversicherung sind die 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, die eine 
wesentliche Säule des berufsständisch organisierten 
agrarsozialen Sicherungssystems darstellen. Sie sind für 
etwa 1,6 Millionen Unternehmen in Deutschland zu­
ständig.

Die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ist eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstver­
waltung. Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane sind 
landwirtschaftliche Arbeitgeber, landwirtschaftliche Un­
ternehmer ohne fremde Arbeitskräfte sowie versicherte 
Arbeitnehmer.
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Aufgaben

Die wichtigsten Aufgaben der landwirtschaftlichen Be­
rufsgenossenschaft sind,

n	 mit allen geeigneten Mitteln Unfälle bei der Arbeit 
und auf dem Arbeitsweg, Berufskrankheiten sowie 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten 
und für eine wirksame Erste Hilfe in den Betrieben zu 
sorgen;

n	 nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrank­
heiten mit allen geeigneten Mitteln die medizinische, 
berufliche und soziale Rehabilitation der Versicherten 
zu gewährleisten;

n	 die betroffenen Versicherten sowie ihre Angehörigen 
und Hinterbliebenen durch Geldleistungen finanziell 
abzusichern und zu entschädigen (Verletztengeld, 
Rente).

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Nicht sicherheitsgerechtes Verhalten im Umgang mit 
der Technik und in der Tierhaltung sind häufige Unfall­
ursachen. Daher sind und bleiben Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz die Hauptaufgaben der landwirt­
schaftlichen Berufsgenossenschaften. Jeder Unterneh­
mer und jeder Arbeitnehmer erfährt das in seiner täg­
lichen Arbeit. Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz ist das 
Ziel – damit es erst gar nicht zu Arbeitsunfällen oder 
Berufskrankheiten kommt. Dabei gilt das Prinzip: Prä­
vention vor Entschädigung!

Mit praxisbezogenen Publikationen und fachkundiger 
Beratung unterstützen die landwirtschaftlichen Berufs­
genossenschaften die Unternehmer dabei, die Vor­
schriften des Arbeitsschutzes umzusetzen.

Aufgaben
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Beratung vor Ort
Die sichere und gesundheitsgerechte Gestaltung der Ar­
beitsplätze ist Aufgabe der Unternehmer. Im Rahmen 
der Prävention steht der Technische Aufsichtsdienst dem 
Landwirt mit fachkundiger Beratung zur Seite. Er hilft 
u. a., mögliche Gefahrenquellen aufzuspüren oder die 
Arbeitssicherheit der Betriebseinrichtungen zu erhöhen. 
Auch in Fragen der Arbeitsschutzorganisation erfahren 
der landwirtschaftliche Unternehmer und seine Mitar­
beiter wirkungsvolle Unterstützung durch Technische 
Aufsichtspersonen.

Schulung für mehr Arbeitssicherheit
Zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zur sicher­
heitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung 
haben landwirtschaftliche Unternehmer mit weniger 
als 16 Arbeitnehmern im Rahmen des LUV-Modells die 
Möglichkeit, sich in speziellen Kursen zu den Themen 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz umfassend 
aus- und weiterbilden zu lassen.

Erörtert werden in diesen Kursen Fragen der Sicherheits­
technik, aber auch der Arbeitsmedizin. Ziel ist es, den 
landwirtschaftlichen Unternehmer in die Lage zu verset­
zen, gesundheitsgefährdende Risiken schon im Vorfeld 
zu erkennen und zu beseitigen.

Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz
Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversi­
cherung erlässt Vorschriften für Sicherheit und Gesund­
heitsschutz, die bei der Arbeit in den landwirtschaft­
lichen Unternehmen verbindlich einzuhalten sind. Um 
die praktische Umsetzung in den Betrieben zu erleich­
tern, stellen die Berufsgenossenschaften Handlungshil­
fen zur Verfügung. Sie sind im Internet unter www.lsv.de 
einzusehen.

Aufgaben

Informationsbroschüren zu zahl­
reichen Themen der Prävention 
stehen im Internet bereit unter

www.lsv.de

Info

Jagd

AKTUELLES ZU SICHERHEIT 
UND GESUNDHEITSSCHUTZ

jagd_final.indd   1 04.04.2011   11:24:03

Arbeitsmedizinische
Untersuchungen

LSV-Information

info_amu.indd   1 12.05.2011   16:33:48
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Die rechtlichen Grundlagen für 
die Mitgliedschaft in der land­
wirtschaftlichen Berufsgenos­
senschaft sind im Siebten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB VII), 
Gesetzliche Unfallversiche­
rung, sowie in den Satzungen 
geregelt.

Info Versicherungsschutz

In der landwirtschaftlichen Unfallversicherung sind im 
Wesentlichen versichert:

n	 landwirtschaftliche Unternehmer;

n	 Personen, die in landwirtschaftlichen Unternehmen 
in der Rechtsform von Kapital- oder Personenhan­
delsgesellschaften regelmäßig wie Unternehmer 
selbstständig tätig sind;

n	 ihre im Unternehmen mitarbeitenden Ehegatten oder 
eingetragenen Lebenspartner;

n	 ständig mitarbeitende Familienangehörige – vorü­
bergehend unentgeltlich tätige Familienangehörige 
sind nur versichert, wenn sie noch keine Altersrente 
beantragt haben oder beziehen;

n	 Arbeitnehmer und Auszubildende;

n	 sonstige Personen, die im Unternehmen mithelfen

n	 ehrenamtlich Tätige in Berufsverbänden und in Un­
ternehmen, die unmittelbar der Sicherung, Überwa­
chung oder Förderung der Landwirtschaft dienen.

Die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften sind 
für folgende Unternehmen zuständig:

n	 Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft ein­
schließlich des Garten- und Weinbaues, der Fisch­
zucht, Teichwirtschaft, Seen-, Bach- und Flussfi­
scherei (Binnenfischerei), der Imkerei sowie der den 
Zielen des Natur- und Umweltschutzes dienenden 
Landschaftspflege;

n	 Unternehmen, in denen ohne Bodenbewirtschaftung 
Nutz- oder Zuchttiere zum Zwecke der Aufzucht, der 

Versicherungsschutz
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Mast oder der Gewinnung tierischer Produkte ge­
halten werden (wie Schweinemast, Legehennenhal­
tung);

n	 land- und forstwirtschaftliche Lohnunternehmen; 
das sind Unternehmen, deren Zweck sich überwie­
gend auf land- oder forstwirtschaftliche Tätigkeiten 
gegen Vergütung richtet;

n	 Unternehmen der Park- und Gartenpflege sowie 
Friedhöfe;

n	 Jagden;

n	 Unternehmen, die unmittelbar der Sicherung, Über­
wachung oder Förderung der Landwirtschaft dienen 
(z. B. Zuchtverbände);

n	 Berufsverbände.

Darüber hinaus sind Bauarbeiten des Landwirts für den 
Wirtschaftsbetrieb versichert; das sind, unabhängig 
vom Umfang der Bauarbeiten, alle in Eigenregie durch­
geführten (Teil-)Baumaßnahmen, die der Landwirt in 
Bezug auf den Wirtschaftsbetrieb ausführt. Vor Beginn 
einer Baumaßnahme sollte Auskunft über den Umfang 
des Versicherungsschutzes bei der landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft eingeholt werden.

Versicherungsbefreiung

Unternehmer, ihre Ehegatten und Lebenspartner kön­
nen sich auf Antrag von der Versicherung befreien las­
sen, wenn das Unternehmen 0,25 ha nicht überschrei­
tet (gilt nicht für Spezialkulturen). Die Befreiung ist für 
den Unternehmer und seinen Ehegatten unwiderruflich. 
Näheres regelt die Satzung.

Versicherungsschutz
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Freiwillige Versicherung 
für Unternehmen der Imkerei

Unternehmer von nicht gewerbsmäßig betriebenen 
Imkereien (nicht mehr als 25 Bienenvölker) und ihre im 
Unternehmen mitarbeitenden Ehegatten sind grund­
sätzlich versicherungsfrei. Für diese Personen besteht 
die Möglichkeit einer freiwilligen Versicherung. Nähere 
Auskünfte erteilt die landwirtschaftliche Berufsgenos­
senschaft.

Meldepflichten

Wer ein landwirtschaftliches Unternehmen eröffnet, hat 
dies innerhalb einer Woche nach Eröffnung des Unter­
nehmens der Berufsgenossenschaft zu melden und die 
Betriebsverhältnisse anzugeben. Änderungen von Art 
und Gegenstand des Unternehmens, die für die Be­
rechnung der Beiträge von Bedeutung sind, insbesonde­
re Flächenänderungen, sind innerhalb von vier Wochen 
mitzuteilen. Eine entsprechende Meldepflicht besteht 
auch bei einem Unternehmerwechsel oder wenn das 
Unternehmen eingestellt worden ist. 

Nähere Auskünfte erteilt die landwirtschaftliche Berufs­
genossenschaft.

Versicherungsschutz
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Versicherungsfall

Arbeitsunfall

Die landwirtschaftliche Unfallversicherung bietet einen 
umfassenden Versicherungsschutz bei Arbeitsunfällen. 
Das sind Unfälle, die versicherte Personen infolge ihrer 
versicherten Tätigkeit erleiden. Versichert sind alle be­
trieblichen Tätigkeiten. Dazu gehören auch die im Inte­
resse des Betriebes zurückzulegenden Wege (z. B. Ab­
holung von Düngemitteln, Weg zur Ernte – sogenannte 
Betriebswege). Nicht versichert sind Tätigkeiten, die 
ausschließlich privaten Zwecken dienen. Versichert sind 
darüber hinaus Wegeunfälle, d. h. Unfälle, die auf dem 
unmittelbaren Weg von und zur Arbeitsstätte passieren.

Ist ein Arbeits-/Wegeunfall mit Todesfolge oder einer 
Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen eingetre­
ten, muss die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 
sofort durch eine Unfallanzeige informiert werden. Die 
ärztliche Unfallmeldung an die Berufsgenossenschaft 
ersetzt dabei nicht die Verpflichtung des Unternehmers 
zur Abgabe der Unfallanzeige. Vordrucke für Unfallan­
zeigen können über das Internet abgerufen werden.

Berufskrankheit

Die landwirtschaftliche Unfallversicherung bietet auch eine 
Absicherung beim Auftreten von Berufskrankheiten. Die­
se sind in der Berufskrankheiten-Verordnung des Bundes 
als solche bezeichnet. Als Berufskrankheiten werden be­
stimmte Erkrankungen anerkannt, die entstehen, weil die 
Betroffenen durch ihre Arbeit gesundheitsschädigenden 
Einwirkungen in höherem Maß als die gesamte Bevölke­
rung ausgesetzt sind. Die Berufskrankheitenliste führt die 
Erkrankungen auf. Sofern Verdacht auf Vorliegen einer 
solchen besteht, ist die dafür vorgesehene Anzeige vom 
Unternehmer oder vom behandelnden Arzt zu erstatten.

Versicherungsfall

Unfallanzeige

www.lsv.de/spv/

> Leistungen
> Arbeitsunfall / Berufskrankheit
> Unfallanzeige

Info

Die Berufskrankheitenliste als 
Anhang zur Berufskrankheiten-
Verordnung (BKV) ist unter

www.lsv.de/spv/

> Leistungen 
> Arbeitsunfall / Berufskrankheit 
> Berufskrankheit

zu finden.

Info
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Leistungen

Heilbehandlung

Nach Eintritt eines Versicherungsfalles ist die Wieder­
herstellung der Gesundheit der Versicherten das wich­
tigste Ziel. Hierfür erbringt die landwirtschaftliche Be­
rufsgenossenschaft folgende Leistungen:

n	 die notfallmedizinische Erstversorgung;

n	 qualifizierte ambulante oder stationäre ärztliche Be­
handlung;

n	 zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versor­
gung mit Zahnersatz;

n	 Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfs­
mitteln;

n	 häusliche Krankenpflege;

n	 Behandlung in Krankenhäusern und Rehabilitations­
einrichtungen;

n	 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ein­
schließlich Belastungserprobung und Arbeitsthera­
pie.

Bei Unfallverletzungen sollte eine Vorstellung bei einem 
Durchgangsarzt erfolgen. Dieser verfügt über speziel­
le unfallmedizinische Kenntnisse und Erfahrung und 
entscheidet, ob eine besondere unfallmedizinische 
Heilbehandlung angezeigt ist. Die Leistungen der land­
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft sind für den 
Versicherten generell frei von Zuzahlungen. Besonders 
schwere Verletzungen werden in speziell zugelassenen 
Krankenhäusern behandelt, die über erfahrene Fach­
ärzte und Spezialeinrichtungen verfügen.

Leistungen
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Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nach einem Arbeitsunfall oder bei Vorliegen einer Be­
rufskrankheit ergreift die landwirtschaftliche Berufsge­
nossenschaft alle geeigneten Maßnahmen, um den Ar­
beitsplatz in der Landwirtschaft zu erhalten. Ist das auf 
Grund der Unfallfolgen nicht möglich, wird frühzeitig 
und dauerhaft auch in andere Bereiche des Erwerbs­
lebens wiedereingegliedert. Die Versicherten werden 
hierbei aktiv unterstützt. Dabei sind ihre Neigungen und 
Fähigkeiten zu berücksichtigen.

Schon während einer stationären Behandlung bera­
ten Berufshelfer der Berufsgenossenschaften die Ver­
sicherten ausführlich über Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben. Sollte eine Rückkehr an den bisherigen 
Arbeitsplatz nicht möglich sein, leistet die Berufsge­
nossenschaft umfangreiche Hilfe. Diese kann gegebe­
nenfalls auch Aus- und Weiterbildung und in manchen 
Fällen auch Umschulungsmaßnahmen umfassen. In be­
stimmten Fällen werden auch die erforderlichen Kosten 
für Unterkunft und Verpflegung sowie die Reisekosten 
übernommen .

Berufsfördernde Leistungen sind auch zu gewähren, 
wenn die Gefahr besteht, dass eine Berufskrankheit 
entsteht, wiederauflebt oder sich verschlimmert. In die­
sem Fall werden die Versicherten angehalten, ihre ge­
fährdende Tätigkeit aufzugeben. Ein dadurch bedingter 
Minderverdienst ist durch Übergangsleistungen auszu­
gleichen.

Übergangsgeld

Übergangsgeld wird gezahlt, wenn infolge des Versi­
cherungsfalls Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
gewährt werden (beispielsweise Umschulung). Über­
gangsgeld wird für die Dauer der Maßnahme und bis zu 
drei Monate im Anschluss hieran gezahlt. Die Höhe des 

Leistungen

Jobs ohne Barriere – weitere In­
formationen unter

www.bmas.de/portal/34904/
teilhabe__behinderter__men-
schen.html

Info
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Übergangsgeldes ist abhängig vom Familienstand des 
Versicherten und bei Arbeitnehmern von der Höhe des 
bisherigen Arbeitsentgelts.

Leistungen zur Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft

Ziel dieser Leistungen ist es, Versicherten die Rückkehr 
in das tägliche Leben und in die soziale Gemeinschaft 
zu ermöglichen. Abgestimmt auf die persönliche Situa­
tion der Betroffenen und die Art und Schwere der durch 
den Versicherungsfall entstandenen Beeinträchtigung 
gewährt die landwirtschaftliche Unfallversicherung eine 
Vielzahl von Leistungen, um dieses Ziel zu verwirkli­
chen. 

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Solange Versicherte aufgrund der Folgen eines Ar­
beitsunfalls oder einer Berufskrankheit in erheblichem 
Umfang der Hilfe anderer bedürfen, gewährt die land­
wirtschaftliche Berufsgenossenschaft Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit.

Die Höhe des Pflegegeldes wird unter Berücksichtigung 
der Art und Schwere des Gesundheitsschadens sowie 
des Umfangs der erforderlichen Hilfe im Einzelfall durch 
die Berufsgenossenschaft festgesetzt. Statt eines Pfle­
gegeldes übernimmt sie im Bedarfsfall und auf Antrag 
auch die Kosten für eine Pflegerin, einen Pfleger oder 
ambulante Pflegedienste (Hauspflege), gegebenenfalls 
auch für die Unterbringung und Verpflegung in einem 
Pflegeheim (Heimpflege).

Leistungen
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Betriebs- und Haushaltshilfe

Durch Betriebs- und Haushaltshilfe soll die Weiterfüh­
rung des Betriebes bei Ausfall des landwirtschaftlichen 
Unternehmers oder des im Unternehmen mitarbei­
tenden Ehegatten sichergestellt werden. Betriebshilfe 
erhalten Versicherte während stationärer Behandlung, 
wenn die Weiterführung des Unternehmens nicht mög­
lich ist und im Unternehmen Arbeitnehmer und mitar­
beitende Familienangehörige nicht ständig beschäftigt 
werden. Da der Haushalt in der Landwirtschaft eng 
mit dem Betrieb verknüpft ist, dient die Haushaltshilfe 
zumeist ebenfalls der Aufrechterhaltung des Betriebes. 
Aus der Satzung können sich Erweiterungen ergeben.

Die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft kann 
eine Ersatzkraft stellen oder die Kosten für eine selbst 
beschaffte Ersatzkraft in angemessener Höhe erstatten. 
Für jeden Tag der Leistungsgewährung (= Einsatztag) 
ist unabhängig von der Höhe der entstehenden Kosten 
eine Selbstbeteiligung zu entrichten.

Anträge auf Betriebs- und Haushaltshilfe müssen vor 
Einsatzbeginn gestellt werden. Es genügt, wenn der 
Antrag zunächst formlos vorab gestellt wird, z. B. tele­
fonisch oder per Telefax.

Verletztengeld

Verletztengeld dient (wie das Krankengeld) dem Aus­
gleich von Entgelt- bzw. Einkommensverlust. Arbeit­
nehmer erhalten Verletztengeld nach Ende der Entgelt­
fortzahlung durch den Arbeitgeber auf der Grundlage 
ihres vor dem Unfall erzielten Arbeitsentgeltes. Voraus­
setzung ist, dass infolge des Versicherungsfalles Ar­
beitsunfähigkeit besteht oder wegen einer Maßnahme 
der Heilbehandlung eine ganztägige Erwerbstätigkeit 
nicht möglich ist.

Leistungen

Landwirtschaftliche Sozialversicherung
Schleswig-Holstein und Hamburg
Schulstraße 29
24143 Kiel

Telefon 04 31 70 24-0
Fax 04 31 70 24-61 20
E-Mail post@kiel.lsv.de

Landwirtschaftliche Sozialversicherung
Niedersachsen-Bremen
Im Haspelfelde 24
30173 Hannover

Telefon 05 11 80 73-0
Fax 05 11 80 73-4 98
E-Mail info@nb.lsv.de

Landwirtschaftliche Sozialversicherung
Nordrhein-Westfalen
Hoher Heckenweg 76-80
48147 Münster

Telefon 02 51 23 20-0
Fax 02 51 23 20-5 54
E-Mail mailbox@nrw.lsv.de

Landwirtschaftliche Sozialversicherung
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland
Bartningstraße 57
64289 Darmstadt

Telefon 0 61 51 7 02-0
Fax 0 61 51 7 02-12 60
E-Mail info.da@hrs.lsv.de

Landwirtschaftliche Sozialversicherung
Franken und Oberbayern
Dammwäldchen 4
95444 Bayreuth

Telefon 09 21 6 03-0
Fax 09 21 6 03-3 86
E-Mail kontakt@fob.lsv.de

Landwirtschaftliche Sozialversicherung
Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben
Dr.-Georg-Heim-Allee 1
84036 Landshut

Telefon 08 71 6 96-0
Fax 08 71 6 96-4 88
E-Mail lsv@landshut.lsv.de

Landwirtschaftliche Sozialversicherung 
Baden-Württemberg
Vogelrainstraße 25
70199 Stuttgart

Telefon 07 11 9 66-0
Fax 07 11 9 66-21 40
E-Mail post@bw.lsv.de

Landwirtschaftliche Sozialversicherung
Mittel- und Ostdeutschland
OT Hönow
Hoppegartener Straße 100
15366 Hoppegarten

Telefon 0 33 42 36-0
Fax 0 33 42 36-12 30
E-Mail mail@mod.lsv.de

Sozialversicherung für den Gartenbau
Frankfurter Straße 126
34121 Kassel

Telefon 05 61 9 28-0
Fax 05 61 9 28-24 86
E-Mail info@gartenbau.lsv.de

Betriebs- und
Haushaltshilfe

Herausgeber: 
Spitzenverband der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung
Weißensteinstraße 70 / 72
34131 Kassel
www.lsv.de

Stand: 1 / 2009

Bei Tod des Landwirts kann der hinterbliebene Ehegatte in-
nerhalb von zwei Jahren nach dem Todestag bis zu zwölf 
Monate Betriebs- oder Haushaltshilfe erhalten, wenn er das 
Unternehmen als versicherungspfl ichtiger Landwirt weiter-
bewirtschaftet. Je nach Höhe des Einkommens ist in diesen 
Fällen eine Selbstbeteiligung an den Kosten einer Ersatzkraft 
zu leisten, die jedoch höchstens 50 v. H. der entstehenden 
Aufwendungen beträgt. 

Wie werden die Leistungen erbracht?

Von der LKK oder LAK wird grundsätzlich eine Ersatzkraft ge-
stellt. Nur wenn keine Ersatzkraft gestellt werden kann oder 
ein Grund besteht, davon abzusehen (z. B. Sonderkulturen, 
mit deren Pfl ege die zur Verfügung stehenden Ersatzkräfte 
nicht vertraut sind oder wenn nur ein stundenweiser Einsatz 
erforderlich ist), können die Kosten für eine selbst beschaffte 
betriebsfremde Ersatzkraft erstattet werden.

Die LBG kann eine Ersatzkraft stellen oder die Kosten für eine 
selbst beschaffte Ersatzkraft in angemessener Höhe erstat-

ten – beide Leistungsformen sind gleichrangig. Die Entscheidung, 
in welcher Form die Leistung gewährt wird, trifft die LBG unter 
sachlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Dabei können 
auch begründete Wünsche berücksichtigt werden, es besteht je-
doch kein Wahlrecht. Wenn alle Voraussetzungen für die Gestel-
lung einer Ersatzkraft oder eine Kostenerstattung erfüllt sind, diese 
Leistung aber nicht in Anspruch genommen wird, kann die LBG 
ausnahmsweise auf Antrag Verletztengeld zahlen.

Bei den gestellten Ersatzkräften kann es sich um Beschäftigte der 
LSV oder um Ersatzkräfte anderer Stellen (z. B. Maschinenring, 
Betriebshilfedienst) handeln. Für die Kostenerstattung selbst be-
schaffter Ersatzkräfte gelten Höchstbeträge. Für Verwandte und 
Verschwägerte bis zum zweiten Grad werden Einsatzkosten nicht 
erstattet, jedoch können nachgewiesene Fahrkosten und Ver-
dienstausfall (wenn für den Einsatz unbezahlter Urlaub genommen 
wird) in begrenztem Umfang erstattet werden.

Zuständigkeit

LKK, LBG und LAK haben eine Gemeinsame Einsatzstelle, die die 
Betriebs- oder Haushaltshilfe abwickelt. Diese klärt auch, wer die 
Kosten für die Betriebs- oder Haushaltshilfe übernimmt.

Antragstellung

Anträge auf Betriebs- und Haushaltshilfe müssen vor Einsatzbeginn 
gestellt werden. Es genügt, wenn der Antrag zunächst formlos 
vorab gestellt wird, z. B. telefonisch oder per Telefax. In diesem 
Fall müssen die notwendigen Unterlagen – Formularantrag, ggf. 
ärztliche Bescheinigung (z. B. bei Arbeitsunfähigkeit, Schwanger-
schaft/Entbindung) – innerhalb von 14 Tagen nach Einsatzbeginn 
bei der Gemeinsamen Einsatzstelle vorliegen. Bei verspätetem An-
trag entstehen Nachteile. So werden z. B. Kosten für den Einsatz 
einer Ersatzkraft vor der (ggf. formlosen) Antragstellung nicht und 
– falls die vorgenannte 14-Tage-Frist versäumt wird – erst ab Ein-
gang der notwendigen Unterlagen erstattet. Schützen Sie sich da-
vor durch zügige Mitwirkung!

Bei Fragen sind die Mitarbeiter der landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung gern behilfl ich.

Landwirtschaftliche
Sozialversicherung

Kontakt

bhh_2009.indd   1 23.02.2009   12:11:45
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Die Berechnung der Leistungen 
kann dem Flyer „Leistungen“ 
entnommen werden.
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Landwirtschaftliche
Unfallversicherung

Leistungen

Kontakthaben. Die Abschläge betragen je nach Alter 35, 50 und 65 
Prozent. Nähere Auskünfte erteilt die landwirtschaftliche Be-
rufsgenossenschaft.

Leistungen bei Pfl egebedürftigkeit

Solange Versicherte wegen der Folgen eines Versicherungsfalls 
so hilfl os sind, dass sie für die gewöhnlichen und regelmäßig 
wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Le-
bens in erheblichem Umfang der Hilfe bedürfen, gewährt die 
Berufsgenossenschaft Leistungen bei Pfl egebedürftigkeit. Ge-
wöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen sind 
z. B. die Körperpfl ege, Verrichten der Notdurft, Nahrungsauf-
nahme, An- und Auskleiden.

Die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft zahlt bei Pfl e-
gebedürftigkeit, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, 
auch Pfl egegeld. Es beträgt ab 1. Juli 2011 monatlich zwi-
schen 272,00 und 1.086,00 Euro (neue Bundesländer) und 
310,00 und 1.240,00 Euro (alte Bundesländer).

Leistungen bei Tod

Stirbt der Versicherte in Folge eines Versicherungsfalles, wer-
den Hinterbliebenenrenten gewährt. Darüber hinaus wird 
Sterbegeld gezahlt (2011: 3.840,00 Euro – neue Bundeslän-
der; 4.380,00 Euro – alte Bundesländer).

Witwen- und Witwerrente
Witwen und Witwer erhalten Hinterbliebenenrente. Grundla-
ge für die Berechnung ist der JAV des Verstorbenen. 

Im Sterbevierteljahr, das heißt in den ersten drei vollen Kalen-
dermonaten nach Rentenbeginn, beträgt die Rente generell 
2 / 3 des JAV des Verstorbenen. Die Rente beginnt am Todestag 
des Versicherten. Nach dem Sterbevierteljahr besteht grund-
sätzlich Anspruch auf die „kleine“ Witwen- / Witwerrente, die 
30 Prozent des JAV beträgt. Die Bezugsdauer dieser Rente ist 
auf längstens 24 Kalendermonate begrenzt.

Wenn die Berechtigten das 45. Lebensjahr vollendet haben oder ein 
waisenrentenberechtigtes Kind erziehen, für ein behindertes Kind 
sorgen oder wenn sie erwerbsgemindert, berufs- oder erwerbsun-
fähig sind, wird die „große“ Witwen- / Witwerrente gezahlt, die 40 
Prozent des JAV des Verstorbenen beträgt. Ihre Bezugsdauer ist nicht 
begrenzt. Erwerbs- und Vermögenseinkommen der Berechtigten ist, 
nach Abzug eines Freibetrages, zu 40 Prozent auf die Witwen- / Wit-
werrenten anzurechnen.

Im Falle der Wiederheirat endet der Anspruch auf Witwen- /
Witwerrente. Der Rentenanspruch wird dann mit dem 24-fa-
chen Monatsbetrag abgefunden. Lediglich bei der „kleinen“ Wit-
wen- / Witwerrente erfolgt die Abfi ndung unter Anrechnung der 
bisherigen Bezugsdauer.

Berechnungsbeispiele: Tödlicher Arbeitsunfall des Landwirtes am 3. Au-
gust 2011, Sterbevierteljahr vom 3. August bis 30. November 2011

Berechnung der Rente im Sterbevierteljahr:

11.201,81 Euro (JAV) x 2 / 3 = 7.467,87 Euro
: 12 Monate = 622,32 Euro (Monatsbetrag) 

622,32 Euro x 29 / 31 = 582,17 Euro (3. bis 31. August 2011)

622,32 Euro x 3 Monate = 1.866,96 Euro
(1. September bis 30. November 2011)

Gesamtbetrag im Sterbevierteljahr: 2.449,13 Euro

Berechnung der „kleinen“ Witwen- / Witwerrente:

11.201,81 Euro (JAV) x 30 Prozent = 3.360,54 Euro
: 12 Monate = 280,05 Euro (Monatsbetrag ab 1. Dezember 2011)

Berechnung der „großen“ Witwen- / Witwerrente:

11.201,81 Euro (JAV) x 40 Prozent = 4.480,72 Euro
: 12 Monate = 373,39 Euro (Monatsbetrag ab 1. Dezember 2011)

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Schleswig-Holstein und Hamburg
Schulstraße 29
24143 Kiel

Telefon 0431 7024-0
Fax 0431 7024-6120
E-Mail post@kiel.lsv.de

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Niedersachsen-Bremen
Im Haspelfelde 24
30173 Hannover

Telefon 0511 8073-0
Fax 0511 8073-498
E-Mail info@nb.lsv.de

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Nordrhein-Westfalen
Hoher Heckenweg 76-80
48147 Münster

Telefon 0251 2320-0
Fax 0251 2320-554
E-Mail mailbox@nrw.lsv.de

Land- und forstwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland
Bartningstraße 57
64289 Darmstadt

Telefon 06151 702-0
Fax 06151 702-1260
E-Mail info.da@hrs.lsv.de

Land- und forstwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft
Franken und Oberbayern
Dammwäldchen 4
95444 Bayreuth

Telefon 0921 603-0
Fax 0921 603-386
E-Mail kontakt@fob.lsv.de

Land- und forstwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft
Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben
Dr.-Georg-Heim-Allee 1
84036 Landshut

Telefon 0871 696-0
Fax 0871 696-488
E-Mail lsv@landshut.lsv.de

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 
Baden-Württemberg
Vogelrainstraße 25
70199 Stuttgart

Telefon 0711 966-0
Fax 0711 966-2140
E-Mail post@bw.lsv.de

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Mittel- und Ostdeutschland
OT Hönow
Hoppegartener Straße 100
15366 Hoppegarten

Telefon 03342 36-0
Fax 03342 36-1230
E-Mail mail@mod.lsv.de

Gartenbau-Berufsgenossenschaft
Frankfurter Straße 126
34121 Kassel

Telefon 0561 928-0
Fax 0561 928-2486
E-Mail info@gartenbau.lsv.de

Waisenrente
Kinder von Versicherten erhalten Waisenrente bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres und unter bestimmten Voraussetzungen z. B. 
wegen Schul- oder Berufsausbildung, darüber hinaus bis zur Voll-
endung des 27. Lebensjahres. Die Rente beträgt für Halbwaisen 20 
Prozent des JAV und für Vollwaisen 30 Prozent des JAV des Ver-
storbenen. Bei über 18-jährigen Waisen erfolgt, sofern eigenes 
Einkommen vorhanden ist, eine Einkommensanrechnung wie bei 
den Witwen- / Witwerrenten. Nähere Auskünfte erteilt die landwirt-
schaftliche Berufsgenossenschaft.

Elternrente
Verwandte aufsteigender Linie, das sind meist die Eltern des/der 
tödlich Verunglückten, sowie Stief- und Pfl egeeltern erhalten eine 
Rente, wenn sie vom / von dem / der Verstorbenen wesentlich unter-
halten wurden oder ohne den Versicherungsfall unterhalten wor-
den wären.

Die Rente beträgt für ein Elternteil 20 Prozent und für ein Eltern-
paar (zusammen) 30 Prozent des Jahresarbeitsverdienstes des/der 
Verstorbenen. Der Anspruch besteht solange die Eltern etc. unter-
halten worden wären oder Unterhaltsbedürftigkeit hätten geltend 
machen können. Nähere Auskünfte erteilt die Landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft.

Höchstbetragsbegrenzung

Sind mehrere Berechtigte (Witwen / Witwer und mehrere Waisen) 
vorhanden, dürfen die Hinterbliebenenrenten zusammen einen 
Höchstbetrag (80 Prozent des zugrunde gelegten JAV) nicht über-
schreiten. Die Rentenansprüche werden dann im Verhältnis zuei-
nander in der Höhe gekürzt.

Ein Anspruch auf die sog. Elternrente besteht nur, wenn der 
Höchstbetrag der Hinterbliebenenrenten nicht bereits von den an-
deren Berechtigten (Witwen, Witwern, Waisen und früheren Ehe-
gatten) ausgeschöpft wird.

Unternehmer und mitarbeitende Ehegatten erhalten 
Verletztengeld nur ausnahmsweise und auf Antrag. 
Dies gilt auch für eingetragene Lebenspartner, die leis­
tungsrechtlich den Ehegatten gleichgestellt sind. Ver­
letztengeld und Betriebs- und Haushaltshilfe werden 
jedoch nicht nebeneinander gewährt. Durch den Be­
triebshelfereinsatz können Einkommenseinbußen ver­
mieden werden.

Landwirtschaftliche Unternehmer, ihre mitarbeitenden 
Ehegatten und Familienangehörigen ohne Arbeitsver­
trag erhalten Verletztengeld als Pauschalbetrag.

Rente an Versicherte

Grundsätzlich erhalten Versicherte Rente, wenn die 
Erwerbsfähigkeit infolge eines oder mehrerer Versiche­
rungsfälle über die 26. Woche nach dem Unfall hinaus 
um wenigstens 20 Prozent gemindert ist. Bei mehreren 
Versicherungsfällen müssen deren Prozentsätze zusam­
men wenigstens die Zahl 20 erreichen.

Davon abweichend haben landwirtschaftliche Unter­
nehmer, ihre Ehegatten und die im Unternehmen nicht 
nur vorübergehend mitarbeitenden Familienangehöri­
gen nur dann Anspruch auf eine Rente, wenn die Er­
werbsfähigkeit infolge eines Versicherungsfalles um 
wenigstens 30 Prozent gemindert ist.

Renten an Versicherte werden nach Wegfall der Ar­
beitsunfähigkeit und damit im Anschluss an die Zahlung 
von Verletztengeld gewährt. Für den Personenkreis der 
landwirtschaftlichen Unternehmer und deren Ehegatten 
besteht dem gegenüber eine Wartezeit von 26 Wochen 
bis zum Beginn der Rentenzahlung.

Die Höhe der Rente ist bei Arbeitnehmern vom tatsäch­
lichen Jahresarbeitsverdienst im Jahr vor dem Unfall, 
bei versicherten Unternehmern, ihren mitarbeitenden 

Leistungen
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Ehegatten sowie bei den nicht nur vorübergehend mit­
arbeitenden Familienangehörigen ohne Arbeitsvertrag 
vom gesetzlich bestimmten Jahresarbeitsverdienst und 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) abhängig. 
Bei hundertprozentiger Erwerbsminderung wird eine 
Vollrente in Höhe von zwei Dritteln das Jahresarbeits­
verdienstes gezahlt. Ansonsten entspricht die Rente 
dem Grad der festgestellten Minderung der Erwerbs­
fähigkeit. Die Rente wird als Jahresrente berechnet und 
als laufende Rente monatlich ausgezahlt.

Für landwirtschaftliche Unternehmer sowie deren im 
Unternehmen mitarbeitenden Ehegatten und für die im 
Unternehmen nicht nur vorübergehend mitarbeitenden 
Familienangehörigen ohne Arbeitsvertrag verringert sich 
der gesetzlich bestimmte Jahresarbeitsverdienst, wenn 
sie zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles das 65. Le­
bensjahr vollendet haben. Die Kürzung ist, gestuft nach 
dem Lebensalter, unterschiedlich hoch.

Leistungen bei Tod

Im Todesfall zahlt die landwirtschaftliche Berufsgenos­
senschaft Sterbegeld und gegebenenfalls Überfüh­
rungskosten sowie Hinterbliebenenrenten.

Ist der Tod bei Schwerverletzten (ab einer MdE von 
50 Prozent), die eine Rente bezogen haben, nicht ur­
sächlich auf den Versicherungsfall zurückzuführen, 
kommt auch Beihilfe in Betracht.

Sterbegeld und Überführungskosten 
Das Sterbegeld und die Überführungskosten werden an 
denjenigen gezahlt, der die Bestattungs- und Überfüh­
rungskosten trägt.

Leistungen
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Hinterbliebenenrenten 
Hinterbliebenenrenten werden gezahlt, wenn der Tod 
die Folge von Arbeitsunfall oder Berufskrankheit ist. Es 
kommen in Betracht:

n	 Witwen-/Witwerrente,

n	 Hinterbliebenenrente an frühere Ehegatten,

n	 Waisenrente,

n	 Elternrente.

Witwen- und Witwerrente
Die Witwe oder der Witwer des Versicherten erhält eine 
Rente bis zu einer erneuten Heirat. Die Bezugsdauer von 
kleinen Renten (30 Prozent des Jahresarbeitsverdienstes) 
beträgt längstens 24 Kalendermonate. 

Die Rente wird in Höhe von 40 Prozent des Jahresar­
beitsverdienstes gezahlt, wenn die Berechtigten ein 
waisenrentenberechtigtes Kind erziehen bzw. für ein 
behindertes Kind sorgen oder wenn sie das 45. Lebens­
jahr vollendet haben oder wenn sie berufs- oder er­
werbsunfähig oder erwerbsgemindert sind. Einkommen 
von Witwen oder Witwern wird – unter Berücksichti­
gung eines Freibetrages – zu 40 Prozent auf die Rente 
angerechnet. Im Falle der ersten Wiederheirat wird die 
große Rente (40 Prozent des JAV) mit dem 24-fachen 
Monatsbetrag abgefunden; bei kleinen Renten erfolgt 
eine Anrechnung der bisherigen Bezugsdauer.

Hinterbliebenenrente an frühere Ehegatten
Geschiedene frühere Ehegatten erhalten Hinterbliebe­
nenrente, wenn gegen den Versicherten Unterhaltsan­
sprüche bestanden haben oder wenn tatsächlich Unter­
halt gewährt wurde. Die Leistung wird nur auf Antrag 
erbracht.

Leistungen
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Waisenrente 
Kinder von verstorbenen Versicherten erhalten Waisen­
rente bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, unter be­
stimmten Voraussetzungen bis zur Vollendung des 27. Le­
bensjahres, in Ausnahmefällen auch darüber hinaus.

Die Rente beträgt für Halbwaisen 20 Prozent des Jah­
resarbeitsverdienstes und für Vollwaisen 30 Prozent des 
Jahresarbeitsverdienstes. In bestimmten Fällen erfolgt 
unter Berücksichtigung eines Freibetrages eine Anrech­
nung von eigenem Einkommen.

Elternrente
Verwandte aufsteigender Linie, das sind normalerweise 
die Eltern des/der tödlich Verunglückten, sowie Stief- 
und Pflegeeltern erhalten unter bestimmten Vorausset­
zungen eine Rente, wenn sie vom/von dem/der Verstor­
benen wesentlich unterhalten wurden.

Die Rente beträgt für ein Elternteil 20 Prozent und für 
ein Elternpaar (zusammen) 30 Prozent des Jahresar­
beitsverdienstes.

Beihilfen
Witwen oder Witwer von verstorbenen Versicherten, 
die bereits eine Rente bezogen haben, erhalten – wenn 
der Tod nicht Folge des Versicherungsfalls war – eine 
einmalige Beihilfe in Höhe von 40 Prozent des Jahres­
arbeitsverdienstes, sofern der Versicherte Schwerver­
letzter war. Unter bestimmten Voraussetzungen haben 
auch Vollwaisen Anspruch auf diese Beihilfe. In beson­
deren Fällen kann anstelle der einmaligen Beihilfe eine 
laufende Beihilfe gezahlt werden.

Nähere Informationen zu den einzelnen Leistungen, die 
die landwirtschaftliche Unfallversicherung gewährt, sind 
dem Faltblatt „Leistungen“ zu entnehmen, das von der 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft herausgege­
ben wird.

Leistungen

Die Mitarbeiter der landwirt­
schaftlichen Berufsgenossen­
schaft beraten auch in schwie­
rigen persönlichen Situationen.

Info
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Beiträge

Die jährlichen Aufwendungen der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung werden rückwirkend nach Ablauf 
des Kalenderjahres durch die Beiträge der Unternehmer 
finanziert (Umlage). Ab einer in der Satzung bestimm­
ten Beitragshöhe werden Vorschüsse auf die Beiträge 
erhoben. Gewinne werden nicht erwirtschaftet. Zur 
Beitragssenkung werden Bundesmittel eingesetzt.

Anders als in den übrigen Zweigen der Sozialversiche­
rung, wie Kranken- oder Rentenversicherung, werden 
Beiträge lediglich von den landwirtschaftlichen Unter­
nehmern erhoben, da diese im Falle eines Arbeitsunfalls 
oder einer Berufskrankheit von der Verpflichtung ent­
bunden sind, Schadensersatz zu leisten.

Für die Berechnung des Beitrags gelten die Regelungen 
der Satzung. Näheres zum Thema „Beiträge“ enthält 
das gleichnamige Faltblatt der landwirtschaftlichen Be­
rufsgenossenschaft.

Beiträge

Nähere Informationen im Inter­
net und im Faltblatt „Beiträge“

Info

Landwirtschaftliche
Unfallversicherung

Beiträge

Kontakt
vor Ort

Stand: 6 / 2011

6. Beitragsfreiheit

Für kleine Unternehmen mit geringer Unfallgefahr werden 
bei folgenden Unternehmensarten keine Beiträge erhoben:

Unternehmen, deren Größe 0,25 ha landwirtschaftliche oder 
1,50 ha forstwirtschaftliche Fläche nicht überschreitet, und 
Unternehmen der Binnenfi scherei, in denen weniger als acht 
Arbeitstage im Jahr aufgewendet werden. Dies gilt nicht für 
Spezial-und Sonderkulturen. Bei Unternehmen mit land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen und/oder Bienenvölkern und/
oder Binnenfi scherei sind die prozentualen Verhältnisse der 
vorhandenen landwirtschaftlichen Fläche zu 0,25 ha, der 
vorhandenen forstwirtschaftlichen Fläche zu 1,50 ha, der 
Bienenvölker zu 25 Völkern und der Arbeitstage der Binnen-
fi scherei zu 7,99 Arbeitstagen zu berechnen. Die errechneten 
Anteile dürfen zusammen 100 Prozent nicht überschreiten.

Von Unternehmen, die unmittelbar der Sicherung, Überwa-
chung und Förderung der Landwirtschaft überwiegend die-
nen sowie für Landwirtschaftskammern und Berufsverbände 
der Landwirtschaft wird ein Beitrag nicht erhoben, wenn we-
niger als acht Arbeitstage im Jahr aufgewendet worden sind. 
Die Arbeitszeit eines Ehrenamtlichen ist dabei mit einem Tag 
anzusetzen. Von land- und forstwirtschaftlichen Lohnunter-
nehmen und von landwirtschaftlichen Nebenunternehmen 
wird ein Beitrag nicht erhoben, wenn weniger als acht Ar-
beitstage im Jahr aufgewendet worden sind.

Soweit sich die Beitragsfreiheit nach der Anzahl der Arbeits-
tage bemisst, sind bei nur teilweiser Mitgliedschaft im Jahr 
die geleisteten Arbeitstage auf ein Jahr hochzurechnen.

7. Fälligkeit

Die Beiträge werden am 15. des Monats fällig, der dem Mo-
nat folgt, in dem der Beitragsbescheid dem Zahlungspfl ichti-
gen bekannt gegeben wird. 

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Nordrhein-Westfalen
Internet: www.nrw.lsv.de

• Hoher Heckenweg 76-80
 48147 Münster
 Telefon 0251 2320-0
 Fax 0251 2320-556

• Verwaltungsstandort Düsseldorf
 Merowingerstraße 103
 40225 Düsseldorf
 Telefon 0211 3387-0
 Fax 0211 3387-477

beitrag_nrw_2011.indd   1 29.08.2011   13:09:19
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Haftung und Regress

Sinn und Zweck der landwirtschaftlichen Unfallversi­
cherung ist es, die Unternehmer von der zivilrechtlichen 
Haftung für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten ge­
genüber den Arbeitnehmern zu befreien. Sie sind auf 
diese Weise vor Schadensersatzansprüchen der Mitar­
beiter geschützt.

Hat eine Person, deren Haftung beschränkt ist, den 
Versicherungsfall grob fahrlässig (oder gar vorsätzlich) 
herbeigeführt, kann die Berufsgenossenschaft sie für 
die infolge des Versicherungsfalles entstandenen Auf­
wendungen bis zur Höhe des zivilrechtlichen Schadens­
ersatzanspruches in Regress nehmen.

Information

Die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft erteilt wei­
tere Auskünfte und berät die Versicherten umfassend 
auch in Fragen der Haftung.

Weiterführende Informationen können im Internet un­
ter www.lsv.de abgerufen werden.

Haftung und Regress

Alle Informationen auch unter

www.lsv.de

Info
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Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Schleswig-Holstein und Hamburg
Schulstraße 29
24143 Kiel
Telefon	 0431 7024-0
Fax	 0431 7024-6120
E-Mail	 post@kiel.lsv.de

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Niedersachsen-Bremen
Im Haspelfelde 24
30173 Hannover
Telefon	 0511 8073-0
Fax	 0511 8073-498
E-Mail	 info@nb.lsv.de

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Nordrhein-Westfalen
Hoher Heckenweg 76-80
48147 Münster
Telefon	 0251 2320-0
Fax	 0251 2320-554
E-Mail	 mailbox@nrw.lsv.de

Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland
Bartningstraße 57
64289 Darmstadt
Telefon	 06151 702-0
Fax	 06151 702-1260
E-Mail	 info.da@hrs.lsv.de
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Franken und Oberbayern
Dammwäldchen 4
95444 Bayreuth
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